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Die Teilnahme an der HRC kann für Studierende der 
Rechtswissenschaft als Schlüsselqualifikation (§ 2 I 
JAPO) angerechnet werden. Die Möglichkeiten einer 
Anrechnung als Freisemester auf den Freiversuch 
zur Ersten Juristischen Staatsprüfung (§ 37 II 1 Nr. 3 
lit. b JAPO) oder als praktische Studienzeit (§ 25 
JAPO) werden derzeit geprüft. 

Studierende der Politikwissenschaft können die Teil-
nahme im „Freien Ergänzungsstudium“ anrechnen 
lassen. 

 

Kann ich mir die HRC anrechnen lassen? 

Es können sich alle Studierende der Rechtswis-
senschaft bewerben. Inhaltliche Überschneidun-
gen ergeben sich besonders mit dem Schwer-
punktbereich 11: „Grund- und Menschenrechte“. 

Zudem steht die Bewerbung Studierenden der Po-
litikwissenschaft (MA), die den Schwerpunkt Öf-
fentliches Recht oder das Modul „Menschen-
rechte/Menschenrechtspolitik“ belegen, sowie Stu-
dierenden des M.A. Human Rights offen. 

Arbeitssprache des Projekts ist Deutsch. Gute 
Englischkenntnisse sind dringend erforderlich. 

Wer kann an der HRC teilnehmen? 

Die Human Rights Clinic (HRC) ist ein interdiszipli-
näres menschenrechtliches Praxisprojekt. Ein klei-
nes Team aus Studierenden erarbeitet ein Gutach-
ten (Expert Opinion) zu einer aktuellen menschen-
rechtlichen Problematik. Dies erfolgt in Abstim-
mung mit einer Partnerorganisation und mit dem 
Ziel, dass diese die Expert Opinion in ihrer konkre-
ten Arbeit nutzen kann. Der Praxispartner für das 
Projekt 2022/23 ist das Deutsche Institut für Men-
schenrechte (DIMR). 

Was ist die Human Rights Clinic? 



   

Ablauf der Human Rights Clinic 

Vorlesung im Sommersemester: 

- Migrationsrecht II 

Wie kann ich mich bewerben? Wo erfahre ich mehr? 

Am 15.07.2022 findet um 14 Uhr (c.t.) im Raum JDC 1.281 
eine Informationsveranstaltung statt, in der die HRC sowie der 
diesjährige Projektpartner (DIMR) vorgestellt werden und of-
fene Fragen geklärt werden können. 

Die Veranstaltung findet in einem hybriden Format statt. Der 
Zoom-Link zur Online-Teilnahme ist nach Anmeldung im 
StudOn-Kurs aufrufbar: 

 https://www.studon.fau.de/crs4603194.html 

 

 

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
Notenübersicht senden Sie bitte als eine PDF-Datei per E-Mail 
an Frau Prof. Dr. Anuscheh Farahat (oer5@fau.de). 

Die Bewerbungsfrist endet am 18.09.2022. 

Vorlesungen im Wintersemester: 

- Human Rights Law 
- Migrationsrecht I 

Optional:  

- Eine einschlägige politikwis-
senschaftliche Veranstaltung 

- FAU Human Rights Talks 
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